
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederösterreich 2003/01/20
Senat-BL-02-1083

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2003

Rechtssatz

Bedient sich der Auskunftsp ichtige eines Bevollmächtigten oder Boten, dann muss er sich bei der anfragenden

Behörde vergewissern, ob die Auskunft erteilt wurde oder nicht. Unterlässt er dies, handelt er auffallend sorglos.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 2003/01/20 Senat-BL-02-1083
	JUSLINE Entscheidung


